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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Rischmüller GmbH 
aufgegliedert in die jeweiligen Bereiche „allgemeine Lieferbedingungen“, „allgemeine Montagebedingungen“ und „allgemeine Reparaturbedingun- 
gen“ 

 
 

Allgemeine Lieferbedingungen (ALB) 
(auf Basis der VDMA - Bedingungen für die Lieferung von Maschinen 
und Ersatzteilen) 

 

Zur Verwendung gegenüber: 
1. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer ge- 
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unterneh- 
mer); 
2. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich- 
rechtlichen Sondervermögen. 

 

I. Allgemeines 

Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie et- 
waige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Geschäftsbe- 
dingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, 
auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert wi- 
derspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, 
das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält 
oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis der Geltung je- 
ner Geschäftsbedingungen. 

 

II. Angebot und Vertragsabschluss 

(1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder 
eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge 
kann der Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang anneh- 
men. 
(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer 
und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, ein- 
schließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Ab- 
reden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand voll- 
ständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss die- 
ses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der 
Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern 
sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fort- 
gelten. 
(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen 
einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder 
Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, hiervon 
abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schrift- 
form genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Te- 
lefax der per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung 
übermittelt wird. 
(4) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leis- 
tung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen 
und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. 
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit 
nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine ge- 
naue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Be- 
schaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnun- 
gen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder tech- 
nische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen 
durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit 
zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 
(5) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen 
von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Be- 
rechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und ande- 
ren Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegen- 
stände ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als sol- 
che noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, 
selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen 
des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzuge- 
ben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder 
wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Aus- 
genommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung ge- 
stellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung. 

III. Preis und Zahlung 
(1) Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk („Sitz 
des Lieferers“) einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich 
Verpackung und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in 
der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
(2) Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug 
à conto des Lieferers zu leisten, und zwar vollständig nach Lieferung der 
Ware. 
(3) Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen 
aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenan- 

sprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
(4) Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Ab- 
zug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 
Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. 
Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzel- 
fall gesondert vereinbart wird. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit 
nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 
% p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer 
Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. 
(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszu- 
führen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Um- 
stände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers 
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung 
der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus 
dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzel- 
aufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

 

IV. Lieferzeit, Lieferverzögerung 
(1) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Liefe- 
rungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass 
ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder ver- 
einbart ist. 
(2) Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragspar- 
teien. Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kauf- 
männischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien 
geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie 
z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder 
Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies 
nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt 
nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 
(3) Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt 
der Lieferer sobald als möglich mit. 
(4) Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ih- 
rem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbe- 
reitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer 
bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßge- 
bend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft. 
(5) Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus 
Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, 
beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahme- 
bereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berech- 
net. 
(6) Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeits- 
kämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches 
des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das Ende 
derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 
(7) Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, 
wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig 
unmöglich wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurück- 
treten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Liefe- 
rung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung 
der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den auf 
die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei 
Unvermögen des Lieferers. Im Übrigen gilt Abschnitt VII. 2. Tritt die Un- 
möglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein 
oder ist der Besteller für diese Umstände allein oder weit überwiegend 
verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. 
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(8) Setzt der Besteller dem Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetz- 
lichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leis- 
tung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet 
sich, auf Verlangen des Lieferers in angemessener Frist zu erklären, ob 
er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht. Weitere Ansprüche aus 
Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VII. 2 dieser 
Bedingungen. 

 

V. Gefahrübergang, Abnahme 
(1) Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand 
das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen er- 
folgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkos- 
ten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Ab- 
nahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Mel- 
dung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. 

Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen 
Mangels nicht verweigern. 
(2) Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme in- 
folge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die 
Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft 
auf den Besteller über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Be- 
stellers die Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt, soweit 
diese erhältlich sind. 
(3) Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 
(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lage- 
rung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten [0,25] % des Rech- 
nungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene 
Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringe- 
rer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 
(5) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Auftraggebers und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, 
Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Ri- 
siken versichert. 

 

VI. Eigentumsvorbehalt 
(1) Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis 
zum Eingang aller Zahlungen – auch für ggf. zusätzlich geschuldete Ne- 
benleistungen – aus dem Liefervertrag vor. 
(2) Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand auf eigene Kos- 
ten gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu 
versichern. 
(3) Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfän- 
den noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlag- 
nahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer un- 
verzüglich davon zu benachrichtigen. 
(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstan- 
des nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe ver- 
pflichtet. 
(5) Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann der Lieferer den Lieferge- 
genstand nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. 
(6) Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den 
Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des 
Liefergegenstandes zu verlangen. 

 

VII. Mängelansprüche 

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine 
Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Verkäufers oder seiner Erfül- 
lungshilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjäh- 
ren. 

 

Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den 
Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu un- 
tersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer 
Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung er- 
kennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt, wenn dem Verkäu- 
fer nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche 
Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegen- 
stände als vom Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge dem Verkäufer 
nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich 
der Mangel zeigte; war der Mangel für den Auftraggeber bei normaler 

 
Verlangen des Verkäufers ist ein beanstandeter Liefergegenstand 
frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängel- 
rüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; 
dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand 
sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Ge- 
brauchs befindet. 

 
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung haftet der Lieferer unter Aus- 
schluss weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt VIII – wie folgt: 

 

Sachmängel 
(1) Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers 
nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor 
dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstel- 
len. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich 
schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 
(2) Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nach- 

besserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständi- 
gung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; 
anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden 
Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssi- 
cherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der 
Lieferer sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Man- 
gel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz 
der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 
(3) Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehen- 
den unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer – soweit sich die Beanstan- 
dung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes ein- 
schließlich des Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des Aus- und 
Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der not- 
wendigen Monteure und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit 
hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des Lieferers eintritt. So- 
weit sich die Beanstandung als unberechtigt herausstellt, trägt der Be- 
steller die vorgenannten Kosten. 
(4) Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer – unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte zweimalige ange- 
messene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines 
Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher 
Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des 
Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt 
ansonsten ausgeschlossen. 
Weitere Ansprüche bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VII. 2 
dieser Bedingungen. 
(5) Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: 
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnut- 
zung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße 
Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, unge- 
eigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Ein- 
flüsse – sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind. 
(6) Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht 
keine Haftung des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Glei- 
ches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene 
Änderungen des Liefergegenstandes. 
(7) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung ge- 
brauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleis- 
tung für Sachmängel. 

 
Rechtsmängel 
(8) Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von ge- 
werblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird der Lie- 
ferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum wei- 
teren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Be- 
steller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsver- 
letzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Be- 
dingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Vorausset- 
zungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
Darüber hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechts- 
inhaber freistellen. 
(9) Die in Abschnitt VI. 7 genannten Verpflichtungen des Lieferers sind 
vorbehaltlich Abschnitt VII. 2 für den Fall der Schutz- oder Urheber- 
rechtsverletzung abschließend. 
Sie bestehen nur, wenn 

Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch• der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- 
dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf  oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, 
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• der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der 

geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem Lieferer die Durch- 
führung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt VI. 7 ermög- 
licht, 

• dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher 
Regelungen vorbehalten bleiben, 

• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und 
• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller 

den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht ver- 
tragsgemäßen Weise verwendet hat. 

 

VIII. Haftung des Lieferers, Haftungsausschluss 
(1) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter o- 
der falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei 
Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei 
jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses Abschnitts 
eingeschränkt. 
(2) Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner 
Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungs- 
gehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzei- 
tigen Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen Freiheit 
von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine Funktions- 
fähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beein- 
trächtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auf- 
traggeber die vertragsmäßige Verwendung des Liefergegenstands er- 
möglichen sollen oder den Schutz von Leib und Leben von Personal des 
Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen 
Schäden bezwecken. 
(3) Soweit der Verkäufer gemäß Absatz 2 dem Grunde nach auf Scha- 
densersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Ver- 
käufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt 
hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die 
Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur er- 
satzfähig, soweit solche Schäden bestimmungsgemäßer Verwendung 
des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 
(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht 
des Verkäufers für Sachschäden und daraus resultierende weitere Ver- 
mögensschäden je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen De- 
ckungssumme seiner Produkthaftpflicht- oder Haftpflichtversicherung) 
beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten handelt. 
(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und –beschränkungen gel- 
ten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. 
(6) Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig 
wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschul- 
deten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht 
dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 
(7) Die Einschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht für die Haftung 
des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Be- 
schaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers o- 
der der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

IX. Verjährung 
Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch im- 
mer – verjähren in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Ab- 
schnitt VII. 2 a – d und f gelten die gesetzlichen Fristen. 

 

X. Softwarenutzung 
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein 
nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software ein- 
schließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung 
auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung 
der Software auf mehr als einem System ist untersagt. Der Besteller darf 
die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) 
vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder. Der Besteller verpflichtet 
sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu 
entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers 
zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumen- 
tationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim Soft- 
warelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. Die 
Herausgabe eines Quellcodes ist unter keinen Umständen geduldet. 

XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller 
gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien 
untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der 
Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu er- 
heben. 

 

 

Allgemeine Montagebedingungen (AMB) 
(auf Basis der VDMA - Bedingungen für Montagen im Inland) 

 
Zur Verwendung gegenüber: 
(1) einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer ge- 
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unterneh- 
mer); 
(2) juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich- 
rechtlichen Sondervermögen. 

 

I. Geltungsbereich 
Diese Montagebedingungen gelten für Montagen, die die Rischmüller 
GmbH (Montageunternehmer) übernimmt, soweit nicht im Einzelfall 
abweichende Vereinbarungen getroffen sind. 

 

Mit der Auftragserteilung anerkennt der Besteller diese Montagebedin- 
gungen und deren vorbehaltlose Umsetzung. 

 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine An- 
wendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht ge- 
sondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Be- 
zug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines 
Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis 
mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 

II. Montagepreis 
(1) Die Montage wird gemäß Anhang nach Zeitberechnung abgerech- 
net, falls nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart ist. 
(2) Die vereinbarten Beträge verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die 

dem Montageunternehmer in der gesetzlichen Höhe zusätzlich zu ver- 
güten ist. 

 

Rechnungen sind bei Erhalt ohne Abzug zu begleichen es sei denn, es 
wurde anders schriftlich vereinbart. Freiwillige Leistungen, die mit der 
Rischmüller GmbH nicht vereinbart wurden, dürfen nicht abgezogen 
werden. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprü- 
chen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Ge- 
genansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 

III. Mitwirkung des Bestellers 
(1) Der Besteller hat das Montagepersonal bei der Durchführung der 
Montage auf seine Kosten zu unterstützen. 
(2) Er hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Montageplatz 
notwendigen speziellen Maßnahmen zu treffen. Er hat auch den Monta- 
geleiter über bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften zu unterrich- 
ten, soweit diese für das Montagepersonal von Bedeutung sind. Er be- 
nachrichtigt den Montageunternehmer von Verstößen des Montageper- 
sonals gegen solche Sicherheitsvorschriften. Bei schwerwiegenden Ver- 
stößen kann er dem Zuwiderhandelnden im Benehmen mit dem Monta- 
geleiter den Zutritt zur Montagestelle verweigern. 
Der Besteller hat seinerseits die am Montageplatz bestehenden gesetz- 
lichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und 
Anordnungen einzuhalten und ggf. Maßnahmen zur Verhütung von Un- 
fällen und zum Schutz von Personen und Sachen der Rischmüller 
GmbH zu treffen. 

 

IV. Technische Hilfeleistung des Bestellers 
(1) Der Besteller ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung ver- 
pflichtet, insbesondere zu: 
a) Bereitstellung der notwendigen geeigneten Hilfskräfte (Maurer, Zim- 
merleute, Schlosser und sonstige Fachkräfte, Handlanger) in der für die 
Montage erforderlichen Zahl und für die erforderliche Zeit; die Hilfskräfte 
haben die Weisungen des Montageleiters zu befolgen. Der Montageun- 
ternehmer übernimmt für die Hilfskräfte keine Haftung. Ist durch die 
Hilfskräfte ein Mangel oder Schaden aufgrund von Weisungen des Mon- 
tageleiters entstanden, so gelten Abschnitt VII und Abschnitt VIII. 
b) Vornahme aller Erd-, Bau-, Bettungs- und Gerüstarbeiten einschließ- 
lich Beschaffung der notwendigen Baustoffe. 



Rischmüller GmbH 

FO 02 UP02 Allgemeine Geschäftsbedingungen Rischmüller GmbH 

Seite 4/7 

FO 02 UP02 
  

 

Rev. 02 / 16.07.2025 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Rischmüller GmbH 
 

 

 

 
c) Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen und schweren Werk- 
zeuge (z.B. Hebezeuge) sowie der erforderlichen Bedarfsgegenstände 
und -stoffe (z.B. Rüsthölzer, Keile, Unterlagen, usw.). 
d) Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Energie, Wasser, ein- 
schließlich der Anschlüsse. 
e) Bereitstellung geeigneter und abschließbarer Räume für die Aufbe- 
wahrung des Werkzeugs des Montagepersonals. 
f) Transport der Montageteile am Montageplatz, Schutz der Montage- 
stelle und -materialien vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art, Reinigen 
der Montagestelle. 
g) Bereitstellung geeigneter, Aufenthalts- und Arbeitsräume und Erster 
Hilfe für das Montagepersonal. 
h) Bereitstellung der Materialien und Vornahme aller sonstigen Hand- 
lungen, die zur Einregulierung des zu montierenden Gegenstandes und 
zur Durchführung einer vertraglich vorgesehenen Erprobung notwendig 
sind. 
(2) Die technische Hilfeleistung des Bestellers muss gewährleisten, dass 
die Montage unverzüglich nach Ankunft des Montagepersonals begon- 
nen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch den Besteller durch- 
geführt werden kann. Soweit besondere Pläne oder Anleitungen des 
Montageunternehmers erforderlich sind, stellt dieser sie dem Besteller 
rechtzeitig zur Verfügung. 
(3) Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so ist der Monta- 
geunternehmer nach Fristsetzung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, 
die dem Besteller obliegenden Handlungen an dessen Stelle und auf 
dessen Kosten vorzunehmen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen 
Rechte und Ansprüche des Montageunternehmers unberührt. 

 

V. Montagefrist, Montageverzögerung 
(1) Die Montagefrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Mon- 
tage zur Abnahme durch den Besteller, im Falle einer vertraglich vorge- 
sehenen Erprobung zu deren Vornahme, bereit ist. 
(2) Verzögert sich die Montage durch Maßnahmen im Rahmen von Ar- 
beitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie den Eintritt 
von Umständen, die vom Montageunternehmer nicht verschuldet sind, 
so tritt, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung der 
Montage von erheblichem Einfluss sind, eine angemessene Verlänge- 
rung der Montagefrist ein. 
(3) Setzt der Besteller dem Montageunternehmer – unter Berücksichti- 
gung der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine zweimalige 
angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist 
der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt be- 
rechtigt. Er verpflichtet sich, auf Verlangen des Montageunternehmers 
in angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Ge- 
brauch macht. Weitere Ansprüche wegen Verzug bestimmen sich aus- 
schließlich nach Abschnitt VIII. 3 dieser Bedingungen. 

 
Die Dauer der Arbeiten ist wesentlich durch die Verhältnisse am Monta- 
geort, die vom Besteller gewährte Unterstützung sowie – bei Reparatu- 
ren – von dem nach der Demontage festgestellten Reparaturumfang ab- 
hängig. Soweit daher kein fester Termin vereinbart ist, stellen alle Anga- 
ben über die voraussichtliche Dauer der Arbeiten unverbindliche Leis- 
tungstermine dar. 

 

Falls ein fester Termin für die Ausführung der Arbeiten vereinbart wurde 
gilt folgendes: Der Beginn der Frist setzt voraus, dass alle kaufmänni- 
schen und technischen Fragen geklärt sind und der Besteller alle ihm 
obliegenden, vor Beginn der Arbeiten zu erbringenden, Verpflichtungen 
erfüllt hat (z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheini- 
gungen und Genehmigungen, Leistung einer Anzahlung). Ist dies nicht 
der Fall, wird die Frist angemessen verlängert. 

 

VI. Abnahme 
(1) Der Besteller ist zur Abnahme der Montage verpflichtet, sobald ihm 
deren Beendigung angezeigt worden ist und eine etwa vertraglich vor- 
gesehene Erprobung des montierten Gegenstandes stattgefunden hat. 
Erweist sich die Montage als nicht vertragsgemäß, so ist der Monta- 
geunternehmer zur Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, 
wenn der Mangel für die Interessen des Bestellers unerheblich ist oder 
auf einem Umstand beruht, der dem Besteller zuzurechnen ist. Liegt ein 
nicht wesentlicher Mangel vor, so kann der Besteller die Abnahme nicht 
verweigern. 
(2) Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Montageunter- 
nehmers, so gilt die Abnahme nach Ablauf zweier Wochen seit Anzeige 
der Beendigung der Montage als erfolgt. 
(3) Mit der Abnahme entfällt die Haftung des Montageunternehmers für 
erkennbare Mängel, soweit sich der Besteller nicht die Geltendmachung 
eines bestimmten Mangels vorbehalten hat. 

VII. Mängelansprüche 
(1) Nach Abnahme der Montage haftet der Montageunternehmer für 
Mängel der Montage unter Ausschluss aller anderen Ansprüche des Be- 
stellers unbeschadet Nr. 5 und Abschnitt VIII in der Weise, dass er die 
Mängel zu beseitigen hat. Der Besteller hat einen festgestellten Mangel 
unverzüglich schriftlich dem Montageunternehmer anzuzeigen. 
(2) Die Haftung des Montageunternehmers besteht nicht, wenn der Man- 
gel für die Interessen des Bestellers unerheblich ist oder auf einem Um- 
stand beruht, der dem Besteller zuzurechnen ist. 
(3) Bei etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne vor- 
herige Genehmigung des Montageunternehmers vorgenommenen Än- 
derungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung des Monta- 
geunternehmers für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Nur 
in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Ab- 
wehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Montageunterneh- 
mer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Montageunternehmer – 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm ge- 

setzte angemessene Frist zur Mängelbeseitigung hat fruchtlos verstrei- 
chen lassen, hat der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und 
vom Montageunternehmer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlan- 
gen. 
(4) Von den durch die Mängelbeseitigung entstehenden unmittelbaren 
Kosten trägt der Montageunternehmer – soweit sich die Beanstandung 
als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich 
des Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus 
sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen 
Monteure und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch 
keine unverhältnismäßige Belastung des Montageunternehmers eintritt. 
(5) Lässt der Montageunternehmer – unter Berücksichtigung der gesetz- 
lichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die 
Mängelbeseitigung fruchtlos verstreichen, so hat der Besteller im Rah- 
men der gesetzlichen Vorschriften ein Minderungsrecht. Nur wenn die 
Montage trotz der Minderung für den Besteller nachweisbar ohne Inte- 
resse ist, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprü- 
che bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VIII. 3 dieser Bedin- 
gungen. 

 

VIII Haftung des Montageunternehmers, Haftungsausschluss 

(1) Wird bei der Montage ein vom Montageunternehmer geliefertes Mon- 
tageteil durch Verschulden des Montageunternehmers beschädigt, so 
hat dieser es nach seiner Wahl auf seine Kosten wieder instand zu set- 
zen oder neu zu liefern. 
(2) Wenn durch Verschulden des Montageunternehmers der montierte 
Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Aus- 
führung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und 
Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen – insbe- 
sondere Anleitung für Bedienung und Wartung des montierten Gegen- 
standes – nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Ab- 
schnitte VII und VIII. 1 und 3. 
(3) Für Schäden, die nicht am Montagegegenstand selbst entstanden 
sind, haftet der Montageunternehmer – aus welchen Rechtsgründen 
auch immer – nur 
a) bei Vorsatz, 
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender An- 
gestellter, 
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 

d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat, 
e) im Rahmen einer Garantiezusage, 
f) soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden 
an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 
Weitere Ansprüche, insbesondere wegen entgangenen Gewinns und 
Folgeschäden sind ausgeschlossen. 

 

IX. Verjährung 
Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch im- 
mer – verjähren in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Ab- 
schnitt VIII. 3 a – d und f gelten die gesetzlichen Fristen. Erbringt der 
Montageunternehmer die Montageleistung an einem Bauwerk und ver- 
ursacht er dadurch dessen Mangelhaftigkeit, gelten ebenfalls die gesetz- 
lichen Fristen. 

 
Soweit im Rahmen der Mängelbeseitigung die Rischmüller GmbH 
Rechte des Bestellers wegen Sachmängel neu entstehen, verjähren 
sämtliche Ansprüche aus diesen Rechten spätestens nach 6 Monaten 
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ab Mängelbeseitigung, wobei solche Ansprüche ausschließlich auf di- 
rekt im Zusammenhang mit der Mängelbeseitigung entstandene Mängel 
beschränkt sind. 

 

X. Ersatzleistung des Bestellers 
Werden ohne Verschulden des Montageunternehmers die von ihm ge- 
stellten Vorrichtungen oder Werkzeuge auf dem Montageplatz beschä- 
digt oder geraten sie ohne sein Verschulden in Verlust, so ist der Bestel- 
ler zum Ersatz dieser Schäden verpflichtet. Schäden, die auf normale 
Abnutzung zurückzuführen sind, bleiben außer Betracht. 

 

XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
(1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Montageunternehmer 
und dem Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen in- 
ländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesre- 
publik Deutschland. 
(2) Gerichtsstand ist das für den Sitz des Montageunternehmers zustän- 
dige Gericht. Der Montageunternehmer ist jedoch berechtigt, am Haupt- 
sitz des Bestellers Klage zu erheben. 

 
 

Allgemeine Reparaturbedingungen 
(ARB) 
(auf Basis der VDMA-Bedingungen für Reparaturen an Maschinen und 
Anlagen für Inlandsgeschäfte) 

 

Zur Verwendung gegenüber: 
(1) einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer ge- 
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unterneh- 
mer); 
(2) juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich- 
rechtlichen Sondervermögen. 

 

I. Vertragsschluss, Allgemeines 
(1) Liegt eine unwidersprochene schriftliche Auftragsbestätigung vor, so 
ist diese für den Inhalt des Vertrages und den Umfang der Reparatur 
maßgebend. 
(2) Ist der Reparaturgegenstand nicht vom Auftragnehmer geliefert, so 
hat der Kunde auf bestehende gewerbliche Schutzrechte hinsichtlich 
des Gegenstandes hinzuweisen; sofern den Auftragnehmer kein Ver- 
schulden trifft, stellt der Kunde den Auftragnehmer von evtl. Ansprüchen 
Dritter aus gewerblichen Schutzrechten frei. 

 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine An- 
wendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht ge- 
sondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Be- 
zug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines 
Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis 
mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 

II. Nicht durchführbare Reparatur 
(1) Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen 
sowie der weitere entstandene und zu belegende Aufwand (Fehlersuch- 
zeit gleich Arbeitszeit) werden dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn 
die Reparatur aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen 
nicht durchgeführt werden kann, insbesondere weil 
• der beanstandete Fehler bei der Inspektion nicht aufgetreten ist, 
• Ersatzteile nicht zu beschaffen sind, 
• der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat, 
• der Vertrag während der Durchführung gekündigt worden ist. 
(2) Der Reparaturgegenstand braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Kunden gegen Erstattung der Kosten wieder in den Ursprungszu- 
stand zurückversetzt zu werden, es sei denn, dass die vorgenommenen 
Arbeiten nicht erforderlich waren. 
(3) Bei nicht durchführbarer Reparatur haftet der Auftragnehmer nicht 
für Schäden am Reparaturgegenstand, die Verletzung vertraglicher Ne- 
benpflichten und für Schäden, die nicht am Reparaturgegenstand selbst 
entstanden sind, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund sich der Kunde 
beruft. Der Auftragnehmer haftet dagegen bei Vorsatz, bei grober Fahr- 
lässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter, sowie 
bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Auftragnehmer – außer in den Fällen des Vorsatzes und der groben 
Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter – nur 
für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

III. Kostenangaben, Kostenvoranschlag 
(1) Soweit möglich, wird dem Kunden bei Vertragsabschluss der voraus- 
sichtliche Reparaturpreis angegeben, andernfalls kann der Kunde Kos- 
tengrenzen setzen. 
Kann die Reparatur zu diesen Kosten nicht durchgeführt werden oder 
hält der Auftragnehmer während der Reparatur die Ausführung zusätzli- 
cher Arbeiten für notwendig, so ist das Einverständnis des Kunden ein- 
zuholen, wenn die angegebenen Kosten um mehr als 15% überschritten 
werden. 
(2) Wird vor der Ausführung der Reparatur ein Kostenvoranschlag mit 
verbindlichen Preisansätzen gewünscht, so ist dies vom Kunden aus- 
drücklich zu verlangen. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist – soweit 
nicht anders vereinbart – nur verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben 
wird. Er ist zu vergüten. Die zur Abgabe des Kostenvoranschlages er- 
brachten Leistungen werden dem Kunden nicht berechnet, soweit sie 
bei der Durchführung der Reparatur verwertet werden können. 

 

IV. Preis und Zahlung 
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Vertragsabschluss eine ange- 
messene Vorauszahlung zu verlangen. 
(2) Bei der Berechnung der Reparatur sind die Preise für verwendete 
Teile, Materialien und Sonderleistungen sowie die Preise für die Arbeits- 
leistungen, die Fahrt- und Transportkosten jeweils gesondert auszuwei- 
sen. Wird die Reparatur aufgrund eines verbindlichen Kostenvoran- 
schlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvor- 
anschlag, wobei nur Abweichungen im Leistungsumfang besonders auf- 
zuführen sind. 
(3) Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätz- 
lich zu Lasten des Kunden berechnet. 
(4) Eine etwaige Berichtigung der Rechnung seitens des Auftragneh- 
mers und eine Beanstandung seitens des Kunden müssen schriftlich 
spätestens vier Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen. 
(5) Die Zahlung ist bei Abnahme und Aushändigung oder Übersendung 
der Rechnung ohne Abzug zu begleichen es sei denn, es wurde anders 
schriftlich vereinbart. 
(6) Eine Aufrechterhaltung mit einer Gegenforderung ist ausgeschlos- 
sen, es sei denn, die Gegenforderung ist vom Auftragnehmer anerkannt, 
es liegt ein rechtskräftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist unbe- 
stritten. 
(7) Verzugszinsen werden in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem je- 
weiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Sie sind 
höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Auftragnehmer eine Belas- 
tung mit einem höheren Zinssatz oder der Auftraggeber eine geringere 
Belastung nachweist. 

 

V. Mitwirkung und technische Hilfeleistung des Kunden bei Repa- 
ratur außerhalb des Werkes des Auftragnehmers 
(1) Der Kunde hat das Reparaturpersonal bei der Durchführung der Re- 
paratur auf seine Kosten zu unterstützen. 
(2) Der Kunde hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Repa- 
raturplatz notwendigen speziellen Maßnahmen zu treffen. Er hat auch 
den Reparaturleiter über bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften 
zu unterrichten, soweit diese für das Reparaturpersonal von Bedeutung 
sind. Er benachrichtigt den Auftragnehmer von Verstößen des Repara- 
turpersonals gegen solche Sicherheitsvorschriften. Bei schwerwiegen- 
den Verstößen kann er dem Zuwiderhandelnden im Benehmen mit dem 
Reparaturleiter den Zutritt zur Reparaturstelle verweigern. 
(3) Der Kunde ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung ver- 
pflichtet, insbesondere zu: 
a) Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser, ein- 
schließlich der erforderlichen Anschlüsse. 
b) Bereitstellung notwendiger, trockener und verschließbarer Räume für 
die Aufbewahrung des Werkzeugs des Reparaturpersonals. 
c) Schutz der Reparaturstelle und -materialien vor schädlichen Einflüs- 
sen jeglicher Art, Reinigen der Reparaturstelle. 
d) Bereitstellung geeigneter, diebessicherer Aufenthaltsräume und Ar- 
beitsräume (mit Beheizung, Beleuchtung, Waschgelegenheit, sanitärer 
Einrichtung) und Erster Hilfe für das Reparaturpersonal. 
h) Bereitstellung der Materialien und Vornahme aller sonstigen Hand- 
lungen, die zur Einregulierung des Reparaturgegenstandes und zur 
Durchführung einer vertraglich vorgesehenen Erprobung notwendig 
sind. 
(4) Die technische Hilfeleistung des Kunden muss gewährleisten, dass 
die Reparatur unverzüglich nach Ankunft des Reparaturpersonals be- 
gonnen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch den Kunden 
durchgeführt werden kann. Soweit besondere Pläne oder Anleitungen 
des Auftragnehmers erforderlich sind, stellt dieser sie dem Kunden 
rechtzeitig zur Verfügung. 
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(5) Kommt der Kunde seinen Pflichten nicht nach, so ist der Auftragneh- 
mer nach Fristsetzung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem Kun- 
den obliegenden Handlungen an dessen Stelle und auf dessen Kosten 
vorzunehmen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Rechte und Ansprü- 
che des Auftragnehmers unberührt. 

 

VI. Transport und Versicherung bei Reparatur im Werk des Auftrag- 
nehmers 
(1) Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist oder wenn es sich nicht 
um einen Gewährleistungsfall handelt, wird ein auf Verlangen des Kun- 
den durchgeführter An- und Abtransport des Reparaturgegenstandes – 
einschließlich einer etwaigen Verpackung und Verladung – auf seine 
Rechnung durchgeführt, andernfalls wird der Reparaturgegenstand vom 
Kunden auf seine Kosten beim Auftragnehmer angeliefert und nach 
Durchführung der Reparatur beim Auftragnehmer durch den Kunden 
wieder abgeholt. 
(2) Der Kunde trägt die Transportgefahr. 

(3) Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten der Hin- und ggf. der 
Rücktransport gegen die versicherbaren Transportgefahren, z.B. Dieb- 
stahl, Bruch, Feuer, versichert. 
(4) Bei Verzug des Kunden mit der Übernahme kann der Auftragnehmer 
für Lagerung in seinem Werk Lagergeld berechnen. Der Reparaturge- 
genstand kann nach Ermessen des Auftragnehmers auch anderweitig 
aufbewahrt werden. Kosten und Gefahr der Lagerung gehen zu Lasten 
des Kunden. 

 

VII. Reparaturfrist, Reparaturverzögerung 

(1) Die Angaben über die Reparaturfristen beruhen auf Schätzungen 
und sind daher nicht verbindlich. 
(2) Die Vereinbarung einer verbindlichen Reparaturfrist, die als verbind- 
lich bezeichnet sein muss, kann der Kunde erst dann verlangen, wenn 
der Umfang der Arbeiten genau feststeht. Die Einhaltung der Termine 
und Fristen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftragge- 
ber zu liefernden Informationen und Unterlagen, etwa erforderlicher Ge- 
nehmigungen, Freigaben und Klarstellungen sowie die rechtzeitige Er- 
füllung seiner Mitwirkungspflichten voraus. 
(3) Die verbindliche Reparaturfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ab- 
lauf der Reparaturgegenstand zur Übernahme durch den Kunden, im 
Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung zu deren Vornahme, 
bereit ist. 
(4) Bei später erteilten Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei not- 
wendigen zusätzlichen Reparaturarbeiten verlängert sich die verein- 
barte Reparaturfrist entsprechend. 
(5) Verzögert sich die Reparatur durch Maßnahmen im Rahmen von Ar- 
beitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie den Eintritt 
von Umständen, die vom Auftragnehmer nicht verschuldet sind, so tritt, 
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung der Repa- 
ratur von erheblichem Einfluss sind, eine angemessene Verlängerung 
der Reparaturfrist ein. 
(6) Setzt der Kunde dem Auftragnehmer- unter Berücksichtigung der ge- 
setzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur 
Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Kunde im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet 
sich, auf Verlangen des Auftragnehmers in angemessener Frist zu er- 
klären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht. Weitere An- 
sprüche wegen Verzuges bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt 
XI. 3 dieser Bedingungen. 

 

VIII. Abnahme 
(1) Der Kunde ist zur Abnahme der Reparaturarbeit verpflichtet, sobald 
ihm deren Beendigung angezeigt worden ist und eine etwa vertraglich 
vorgesehene Erprobung des Reparaturgegenstandes stattgefunden hat. 
Erweist sich die Reparatur als nicht vertragsgemäß, so ist der Auftrag- 
nehmer zur Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn 
der Mangel für die Interessen des Kunden unerheblich ist oder auf einem 
Umstand beruht, der dem Kunden zuzurechnen ist. Liegt ein nicht we- 
sentlicher Mangel vor, so kann der Kunde die Abnahme nicht verwei- 
gern. 
(2) Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, 
so gilt die Abnahme nach Ablauf zweier Wochen seit Anzeige der Been- 
digung der Reparatur als erfolgt. 
(3) Mit der Abnahme entfällt die Haftung des Auftragnehmers für erkenn- 
bare Mängel, soweit sich der Kunde nicht die Geltendmachung eines 
bestimmten Mangels vorbehalten hat. 

 

IX. Eigentumsvorbehalt, erweitertes Pfandrecht 
(1) Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an allen verwendeten 
Zubehör-, Ersatzteilen und Austauschaggregaten bis zum Eingang aller 

 
Zahlungen aus dem Reparaturvertrag vor. Weitergehende Sicherungs- 
vereinbarungen können getroffen werden. 
(2) Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Repa- 
raturvertrag ein Pfandrecht an dem aufgrund des Vertrages in seinen 
Besitz gelangten Reparaturgegenstand des Kunden zu. Das Pfandrecht 
kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Er- 
satzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, 
soweit sie mit dem Reparaturgegenstand in Zusammenhang stehen. Für 
sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht 
nur, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig sind. 

 

X. Mängelansprüche 
(1) Nach Abnahme der Reparatur haftet der Auftragnehmer für Mängel 
der Reparatur unter Ausschluss aller anderen Ansprüche des Kunden 
unbeschadet Nr. 5 und Abschnitt XI in der Weise, dass er die Mängel zu 
beseitigen hat. Der Kunde hat einen festgestellten Mangel unverzüglich 
schriftlich dem Auftragnehmer anzuzeigen. 
(2) Die Haftung des Auftragnehmers besteht nicht, wenn der Mangel für 
die Interessen des Kunden unerheblich ist oder auf einem Umstand be- 
ruht, der dem Kunden zuzurechnen ist. Dies gilt insbesondere bezüglich 
der vom Kunden beigestellten Teile. 
(3) Bei etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß ohne vorhe- 
rige Zustimmung des Auftragnehmers vorgenommenen Änderungen o- 
der Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung des Auftragnehmers für 
die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Nur in dringenden Fällen 
der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismä- 
ßig großer Schäden, wobei der Auftragnehmer sofort zu verständigen 
ist, oder wenn der Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetz- 
lichen Ausnahmefälle – eine ihm zweimalig gesetzte angemessene Frist 
zur Mängelbeseitigung hat fruchtlos verstreichen lassen, hat der Kunde 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, den Mangel selbst 
oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer Ersatz 
der notwendigen Kosten zu verlangen. 
(4) Von den durch die Mängelbeseitigung entstehenden unmittelbaren 
Kosten trägt der Auftragnehmer – soweit sich die -Beanstandung als be- 
rechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des 
Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie 
die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Mon- 
teure und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine 
unverhältnismäßige Belastung des Auftragnehmers eintritt. 
(5) Lässt der Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Mängel- 
beseitigung fruchtlos verstreichen, so hat der Kunde im Rahmen der ge- 
setzlichen Vorschriften ein Minderungsrecht. Nur wenn die Reparatur 
trotz der Minderung für den Kunden nachweisbar ohne Interesse ist, 
kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. 
Weitere Ansprüche bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt XI. 3 
dieser Bedingungen. 

 

XI. Haftung des Auftragnehmers, Haftungsausschluss 
(1) Werden Teile des Reparaturgegenstandes durch Verschulden des 
Auftragnehmers beschädigt, so hat der Auftragnehmer diese nach sei- 
ner Wahl auf seine Kosten zu reparieren oder neu zu liefern. Die Ersatz- 
pflicht beschränkt sich der Höhe nach auf den vertraglichen Reparatur- 
preis. Im Übrigen gilt XI. 3. 
(2) Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der Reparaturgegen- 
stand vom Kunden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung 
von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratun- 
gen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen – insbesondere 
Anleitung für Bedienung und Wartung des Reparaturgegenstandes – 
nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Aus- 
schluss weiterer Ansprüche des Kunden die Regelungen der Abschnitte 
X und XI. 1 und 3. 
(3) Für Schäden, die nicht am Reparaturgegenstand selbst entstanden 
sind, haftet der Auftragnehmer – aus welchen Rechtsgründen auch im- 
mer – nur 
a) bei Vorsatz, 
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender An- 
gestellter, 
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat, 
e) im Rahmen einer Garantiezusage, 
f) soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden 
an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 
Weitere Ansprüche, insbesondere Ansprüche wegen entgangenen Ge- 
winns oder Folgeschäden sind ausgeschlossen. 
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XII. Verjährung 
Alle Ansprüche des Kunden – aus welchen Rechtsgründen auch immer 
– verjähren in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Ab- 
schnitt XI. 3 a – d und f gelten die gesetzlichen Fristen. 

 

XIII. Ersatzleistung des Kunden 

Werden bei Reparaturarbeiten außerhalb des Werkes des Auftragneh- 
mers ohne Verschulden des Auftragnehmers die von ihm gestellten Vor- 
richtungen oder Werkzeuge auf dem Reparaturplatz beschädigt oder ge- 
raten sie ohne sein Verschulden in Verlust, so ist der Kunde zum Ersatz 
dieser Schäden verpflichtet. Schäden, die auf normale Abnutzung zu- 
rückzuführen sind, bleiben außer Betracht. 

 

XIV. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
(1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem 
Kunden gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer 
Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
(2) Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige 
Gericht. Der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Kun- 
den Klage zu erheben. 

 

*** 


